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Forstliche Nachrichten — OArom'gwe

Bund — Cott/%tdra^'ow.
Revision von Art. 24 der Bundesverfassung. Unterm 26. Juni 1895

hat, der schweizerische Nationalrat beschlossen, die Behandlung des

Traktandums : der 0&era«/'.«'c7d des Bwwcfes «her tf»e .Forst-
joofeei" auf die Dezember-Session zu verschieben, in der Meinung, dass
dann die anlässlich der Beratung vom 15. Juni von Herrn ScAo&fwgw
beantragte Berichterstattung über Zweck und Ziele der in Bede stehen-
den Ausdehnung der Oberaufsicht des Bundes im Wasserbaupolizeiwesen
auf die ganze Schweiz durch den Bundesrat mittlerweile erfolgen werde.

Der betreffende Bericht ist unterm 12. Dezember abhin den eid-
genössischen Räten zur Kenntnis gebracht worden. Er kommt zum
Schlüsse :

„Wenn der Art. 24 der Bundesverfassung dahin abgeändert wird,
dass es heisst : „„Der Bund hat das Recht, der Oberaufsicht über die
Wasserbau- und Forstpolizei" ", so wird bezüglich ersterer nur die
bisherige Praxis noch ausdrücklicher sanktioniert, an derselben aber
nichts geändert, indem dem Bund schon jetzt durch das zweite Alinea
des Art. 1 des Wasserbaupolizeigesetzes hierzu die Möglichkeit ge-
geben worden war."

Unter dem Präsidium des Herrn Nationalrat ScÄwemder ist die
vorberatende nationalrätliche Kommission am 25. Januar abhin in Bern
zusammengetreten. Dieselbe hat mit einigen unwesentlichen redaktionellen
Abänderungen dem Beschlüsse des Ständerates* beigestimmt.

Vorschriften betr. Aufforstungs- und Verbauungsprojekte. Das eid-
genössisclie Departement des Innern hat unterm 20. Januar 1897 in
weiterer Ausführung von Art. 9 bis 18 der bundesrätlichen Vollziehungs-
Verordnung vom 8. Herbstmonat 1876 Vorschriften zum Entwurf und
zu Anmeldungen von Aufforstungs- und Verbauungsprojekten zum Bezug
von Bundesbeiträgen aufgestellt. Diese Vorschriften behandeln in drei
Abschnitten den Projektentwurf, die Anmeldung des Projektes und die
Beitragsausrichtung an ausgeführte Projekte. Leider fehlt uns heute der
Raum, diesen Erlass zu reproduzieren, doch soll dies in der nächsten
Nummer geschehe.

Kantone — Ccmfons.

Bern. Terrainankäufe zum Zwecke der Aufforstung.
Am 25. Januar abhin hat der Grosse Rat dem Vertrag betr. Ankauf
der mit einem Flächeninhalte von rund 100 ha, die Geneh-
migung erteilt. Diese Weide liegt an dem der Stockhornkette auf der
Nordseite vorgelagerten Höhenzuge (1600
bis 1700 m ii. M.) und bildet die Wasserscheide zwischen zwei sehr

* Vergl. S. 151 und ff. des Jahrganges 1895 d. Bl.
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gefährlichen Wildbächen, der Crwrfee und der Mte» £fense. Die beab-
sichtigte Aufforstung dürfte aus diesem Grunde und in Anbetracht der
äusserst exponierten Höhenlage von günstigster Wirkung sein.

Am obersten Rücken der nämlichen Bergkette hat der Staat seit
1887 bereits 370 ha Alpweiden erworben, so dass nunmehr sein dortiger,
zum grössten Teil bereits aufgeforsteter Grundbesitz 470 ha beträgt,
nicht inbegriffen die ebenfalls anstossende 241 ha grosse (?Mr»ijeZaZp,
von der cirka 150 ha dem Waldareal zugewiesen werden sollen. TV.

— Die Thun er Stadtwaldungen, welche eine produktive
Fläche von 320 lia besitzen, haben im abgelaufenen Jahre, abgesehen
von 270 Ster eine Nutzung von 2675 ni® und einen Brutto-
Erlös von Fr. 64,000. oder von Fr. 23. 90 per in'' abgeworfen. Der
Netto-Ertrag beziffert sich rund zn Fr. 52.000. 17. il/.

Schaffhausen. Wildschaden. Auch im Kanton Schaffhausen wer-
den Klagen laut wegen des Schadens, den die grossen
vulgo Rehe, in Wald und Feld anrichten. Besonders auf dem Hoch-
plateau des Randens sollen von ihnen in den mit Staatsprämien aus-
geführten neuen Aufforstungen die Weisstannen und Lärchen stark zu
leiden haben, so dass entschieden eine Reduktion des Wildstandes ver-
langt wird.

Gl'aubünden. Forstliche Zustände in Davos. (Korrespondenz
aus Davos.) Aehnliche Verhältnisse wie in hiesiger Gegend dürften sich
wohl in der ganzen Schweiz nirgends finden. Wenn man bedenkt, dass

bei uns schon die Thalsohle meist über 1500 m Meereshöhe liegt, dass

der Waldboden zum Teil ganz unsinnig zerstückelt worden ist und dass

gerade die obersten Gebiete durchwegs noch beweidet werden, so wird
man die Schwierigkeit, ja die Unmöglichkeit begreifen, die Bestückung
in ihrer jetzigen Ausdehnung und in einem Zustande zu erhalten, dass

sie noch einigermassen auf den Namen „Wald" Anspruch machen kann.
— Am meisten auffallen mag die Thatsache, dass eine ganze Anzahl
Genossenschaftswaldungen erst verhältnismässig spät ans Messer der
Teilung kam und dass noch heute kein gesetzliches Mittel besteht, der
weitern Zerstückelung von wichtigen Privatschutzwaldungen entgegenzu-
treten. Allerdings kommt man auch mit der Staatshilfe manchmal lang-
sam genug vom Fleck; so sind z. B. mit Bezug auf Ablösung von Dienst-
barkeiten in Schutzwaldungen bis jetzt auf Davos nur Abma-
chungen, d. h. ohne Mitwirkung der Kommission für Servitutenablösungen,
erfolgt und ausgedehnte, immerfort ausgeübte Rechte wurden nicht ein-
mal angemeldet.

Unsere Kulturleistungen sind heute noch als höchst gering zu be-
zeichnen und jedenfalls lange nicht ausreichend, um den gegenwärtigen
Waldstand zu erhalten. Noch im Jahr 1893 wurden in ganz O&w-Dgmjos

(bis Frauenkirch) fünfzig ganze Pflanzen in den Wald versetzt und doch

war der Chef unseres lokalen Forstwesens schon damals ein berühmter
Mann, welcher aber nicht dazu gebracht werden konnte, den Pflanz-
garten einigermassen in stand stellen zu lassen.
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Das Ergebnis der Holzenite aus den Davoser Waldungen wird
pro 1896 angegeben wie folgt :

Verkaufte Holzquanta
Fichtenblöcke 3744 m® im Durchschnittspreise von Fr. 29. 50 per in®

Lärchen und Arven 882 in® „ „ „ „ „ 51. 50 per m®

Bergfohren 23 m®
„ „ „ » » 27. 80 per m®

Untermesser und Bautannen 607 m® „ „ „ „ „ 24. — per m®

Brennholz 1255 m® „ „ » » „ 14. 10 per m®

Total 6511 in® im Gesamterlös von Fr. 188,770.
Der Durchschnittspreis aller Sortimente stellt sich per in® auf cirka

Fr. 29, derjenige des Sag- und Bauholzes auf cirka Fr. 32. 50.
Für Eigenbedarf sollen cirka 1853 Fm. angewiesen worden sein,

von denen annähernd 1364 Fm. auf Brennholz und 489 auf Sag- und
Bauholz entfallen.

Die Gesamtnutzung würde somit 5745 m® Block- und Bauholz und
2619 m® Brennholz oder im Total 8364 m® betragen, welche, an den

Abfuhrwegen, '/l bis 2 Stunden vom Paws-Ptafe entfernt, einen Wert
von cirka Fr. 220,000 darstellen.

Dieser Betrag wird durch die Bcförsterungskosten nicht wesent-
lieh geschmälert; beide Davoser Förster beziehen nämlich zusammen
Fr. 1400. Taggelder werden denselben nicht ausgerichtet. Der Kanton
aber bezahlt bekanntlich seit den siebziger Jahren an die Besoldungen
der Revierförster auch nichts mehr.

Sie ersehen aus diesen kurzen Andeutungen, dass man im „PawcZe
(ta/nwie»" thatsäehlich ein gutes Stück hintendrein ist.

Tessin. Korrektion d e s C as s ara te. Nachdem der Cassarate-
fluss, welcher, aus dem Fat Cotta kommend, bei Lugano in den See

mündet, vergangenes Jahr durch die Hochwasser vom 5. und 26. August
die ganze Cassarate-Ebene nördlich und östlich von Lugano verwüstet
und grossen Schaden an Liegenschaften und Gebäulichkeiten angerichtet
hat. ist nun ein Projekt betr. Eindämmung des untersten Flusslaufes mit
Staatssubventionen ausgearbeitet und von den kantonalen Behörden ge-
nehmigt worden. Dasselbe erreicht eine gesamte Devissumme von Fr.
200,000. Die Arbeiten sollen als dringlich erklärt und in Erwartung
des definitiven Subventionsbeschlusses der h. Bundesversammlung, sofort
an die Hand genommen werden. Mit diesen Korrektionsarbeiten im Zu-
sainmenhange stehende Massnahmen im Einzugsgebiete des Cassarate
sind bis dahin noch keine in Aussicht genommen worden. £.

Neuenburg. Papierholz. Die Preise für Papierholz sind auch hier
in stetem Steigen begriffen. Die Papierfabrik in St. SW^u'ce bezahlt nach
einem neuem Vertrag mit sieben Gemeinden Fr. 11. 50 per Ster Fichten-
rundholz und Fr. 10. 50 per Ster Tannenrundholz loco Fabrik. (Fr. 1.50
bis 2 Fuhrlohn per Ster.) Da im fernem vor zwei Jahren in CWret
eine Imprägnieranstalt für Telegraphenstangen eingerichtet worden ist,,
welche alljährlich 1500 bis 2000 Stangen präpariert, so ist den Ge-
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mëinilen die günstigste Gelegenheit geboten, in ihren Schlägen eine feine
Sortierung selbst der geringem Sortimente eintreten zu lassen und auch
die Produkte der Durchforstungen zu einem annehmbaren Preise abzu-
setzen. Die Holzhauer erhalten für die Aufrüstung von Papierholz per
Ster 25 Cts. mehr als für Brennholz. P.

Ausland —

Frankreich. Nutzbarmachung der Gewässer. In Frank-
reich beschäftigt man sich angelegentlich mit der Einrichtung eines
neuen wichtigen Dienstzweiges, eines iSercfce dVrnV/ah'oji ei Pawewco/e-

des eater (Dienst für Bewässerung und Wasserwirtschaft). Voraus-
sichtlich wird derselbe der Forstverwaltung unterstellt werden und dürfte
das Forstpersonal die bezüglichen Funktionen zu übernehmen haben.
Wie man uns freundlichst mitteilt, wird ein Mitglied der zur Beratung
über Nutzbarmachung der Wasserkräfte für Landwirtschaft und Industrie
bezeichneten Kommission zum Studium dieser Angelegenheit sich auch
nach Genf begeben.

— Die Revue des Eaux et Forêts, das bedeutende forst-
liehe Organ Frankreichs, erschien bekanntlich bis dahin monatlich in
zwei Heften, von denen das eine, einen Bogen stark, die gesetzgebe-
rischen und administrativen Erlasse, sowie wichtigere, Forstwesen, Jagd
und Fischerei betreffende Urteile brachte, während das andere drei
Bogen starke Heft, alle übrigen Veröffentlichungen enthaltend, die eigent-
liehe Zeitschrift bildete.

Seit Anfang dieses Jahres ist eine Aenderung insofern eingetreten,
als die Ä«tw« jeden Monat (am 1. und 15.) in zwei gleich starken Nuin-
raern erscheint. Die zweite derselben bringt ausser gerichtlichen Eni-
scheiden und Holzhandelsberichten nun ebenfalls Artikel von allgemeinen)
forstlichen Interesse, wodurch das Blatt unzweifelhaft viel gewonnen hat.

Deutschland. Die Redaktion des „Forstwissenschaft-
Ii ch es Centralblatt", welche von dem letzten Monat verstorbenen
Professor Dr. Pran«? row Pawr in München während nahezu einunddreissig
Jahren geführt wurde, ist an Herrn kgl. Oberforstrat Dr. Pwrsp Direktor
der bayerischen Forstlehranstalt Aschaffenburg übergegangen. Es ist
sehr zu begriissen, dass Herr Pwr.st sich zur Uebernahme dieser Redak-
tion hat bereit finden lassen, indem derselbe alle Gewähr dafür bietet,
dass das Blatt nicht nur in bisherigem Sinn und Geist weitergeführt,
sondern sicher auch auf der bisherigen Höhe gehalten werden wird.
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